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OFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:
69 Umweltamt

Betreff:

Bebauungsplan Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner Stralde - Verfahren nach §
13 BauGB i. V. m. § 9 Abs.2a BauGB

hier: Veroffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet / 6ffentliche
Auslegung

Beratungsfolge:

29.08.2024 Bezirksvertretung Haspe

03.09.2024 Bezirksvertretung Hagen-Mitte

11.09.2024 Ausschuss fur Umwelt-, Klimaschutz und Mobilitat

12.09.2024 Ausschuss fur Stadt-, Beschaftigungs- und Wirtschaftsentwicklung
19.09.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen beschliel3t den im Sitzungssaal ausgehangten und zu
diesem Beschluss gehorenden Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3/23 (715)
Sonderstandort Berliner StralRe— Verfahren nach § 13 BauGB und beauftragt die
Verwaltung, den Plan einschlieRlich der Begrindung vom 05.08.2024 gemafl § 3
Abs. 2 BauGB fur die Dauer eines Monats im Internet zu verdffentlichen und
offentlich auszulegen. Die Begrindung vom 05.08.2024 wird gemal® § 9 Abs. 8
BauGB dem Bebauungsplan beigefigt und ist als Anlage Gegenstand der
Niederschrift.

Im Norden wird das Plangebiet durch den grofflachigen Mdébelpolsterladen PODI
und grofflachige Transportunternehmen der Deutschen Bahn, im Osten durch
gewerbliche Nutzungen, im Suden durch die Eisenbahnlinie und im Westen durch
gewerbliche Nutzungen des Automobilsektors eingegrenzt.

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3/23 (715) — Verfahren nach § 13
BauGB liegt im Stadtbezirk Haspe und teilweise im Stadtbezirk Mitte, in der
Gemarkung Haspe und Hagen. In der Flur 11, Gemarkung Haspe, umfasst das
Plangebiet Teile des Flursticks 65 sowie das Flurstuck 80. In der Flur 12,
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Gemarkung Haspe, umfasst das Plangebiet die Flurstiicke 9, 10, 11, 12, 13, 14,
27,28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 und in der Flur 23, in der
Gemarkung Hagen, die Flursticke 1, Teile des Flursticks 2, 266, Teile des
Flursticks 479 sowie Teile des Flurstlicks 522.

Die genaue Abgrenzung ist dem im  Sitzungssaal ausgehangten
Bebauungsplanentwurf zu entnehmen. Der Bebauungsplanentwurf im Malstab
1:500 ist Bestandteil des Beschlusses.

Nachster Verfahrensschritt

Die Veroffentlichung des Bebauungsplanentwurfes im Internet und die offentliche
Auslegung sollen nach dem Ratsbeschluss durchgeflihrt werden. Parallel dazu
erfolgt die Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemald § 4 Abs. 2 BauGB.
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Kurzfassung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner
StraRe soll ein  planungsrechtlicher =~ Rahmen  zur  Steuerung von
Einzelhandelsvorhaben geschaffen werden. Derzeit besteht flr das Plangebiet kein
Planungsrecht, weshalb Vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt werden. Mit Hilfe des §
9 Abs. 2a BauGB wird zentren- und nahversorgungsrelevanter Einzelhandel
ausgeschlossen, um die zentralen Versorgungsbereiche zu schitzen und zu
erhalten.

Begriindung

Ziel und Zweck der Planung

Anlass fur den vorliegenden Bebauungsplan ist die Absicht, zentren- und
nahversorgungsrelevanten Einzelhandel im Plangebiet zum Schutz und Erhalt
zentraler Versorgungsbereiche auszuschlieen. Hierdurch wird die Ansiedlung
zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandels zugunsten der zentralen
Versorgungsbereiche Wehringhausen und Haspe ausgeschlossen. Mit dem
Bebauungsplan wird ein planungsrechtlicher Rahmen zur Steuerung von
Einzelhandelsvorhaben geschaffen.

Verfahrensablauf

Um dem hohen kommunalen Gewerbeflachenbedarf zu begegnen wurde in der
Vergangenheit der Bebauungsplan Nr. 4/10 Gewerbegebiet Berliner Stral3e (619) als
einfacher Bebauungsplan i. V. m. § 9 Abs. 2a BauGB, am 21.07.2011 als Satzung
durch den Rat der Stadt Hagen beschlossen. Die Nutzung Einzelhandel wurde im
Bebauungsplan ganzlich ausgeschlossen. Das Oberverwaltungsgericht Minster hat
am 07.06.2019 im Rahmen eines Verwaltungsrechtsstreits 2 A 670/17 den
Bebauungsplan Nr. 4/10 Gewerbegebiet Berliner StralBe u. a. aufgrund einer
fehlenden Ermachtigungsgrundlage fur ungultig erklart. Folglich wurde der
Bebauungsplan am 18.11.2021 durch den Rat der Stadt Hagen aufgehoben.

Seitdem besteht flr das Plangebiet kein verbindliches Planungsrecht, weshalb
Vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt werden. Nach wie vor besteht die Gefahr, dass
sich aufgrund vorhandener grol¥flachiger Einzelhandelsbetriebe im Plangebiet
Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Kernsortiment im
Plangebiet ansiedeln kann. Dies ist problematisch, da sich grof3flachiger
Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten ansiedeln und zentrale
Versorgungsbereiche in ihrer Funktion und Attraktivitat beeintrachtigen kann.

In der Ratssitzung am  04.04.2019 wurde die Einleitung des
Bebauungsplanverfahrens Nr. 3/23 (715) beschlossen. Die Bekanntmachung des
Beschlusses erfolgte am 07.06.2019 im Amtsblatt der Stadt Hagen.

Auf eine fruhzeitige Beteiligung der Trager offentlicher Belange und die frihzeitige
Unterrichtung und Erdrterung mit der Offentlichkeit nach § 2 Abs. 1 BauGB und § 4
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Abs. 1 BauGB wurde verzichtet, da es sich um ein Verfahren nach § 13 BauGB
handelt.

Im nachsten Verfahrensschritt wird die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB
und § 4 Abs. 2 BauGB durchgefihrt.

Planungsrechtliche Vorgaben

Regionalplanung:
Der Regionalplan Ruhr stellt den Planbereich als Bereich fir gewerbliche und
industrielle Nutzung (GIB) dar.

Flachennutzungsplan:

Im Flachennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Plangebiet als gewerbliche
Bauflache dargestellt. Die Festsetzungen des § 9 Abs. 2a BauGB stehen den
Darstellungen des Flachennutzungsplans nicht entgegen, da keine Baugebiete im
Sinne der BauNVO festgesetzt werden.

Verbindliche Bauleitplanung:
Fur das Plangebiet besteht aktuell kein verbindliches Planungsrecht, weshalb
Vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt werden.

Bestandteile der Vorlagendrucksache

e Ubersichtsplan des Geltungsbereiches
e Begrindung zum Bebauungsplan Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner
Stralde — Verfahren nach § 13 BauGB vom 05.08.2024

Anlagen der Beschlussvorlage

Folgende Unterlagen konnen im Verwaltungsinformationssystem ALLRIS bzw.
Blrgerinformationssystem und als Original in der jeweiligen Sitzung eingesehen
werden:

e Planzeichnung und Begrindung zum Bebauungsplan

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
|Z| keine Auswirkungen (0)

Kurzerlauterung und ggf. Optimierungsmaglichkeiten:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist die Berlcksichtigung von
Klimaaspekten mit gesetzlichem Auftrag vorgeschrieben. Um Vorhaben hinsichtlich
der Klimarelevanz zu optimieren und negativen Auswirkungen entgegenzuwirken,
werden in dem Bebauungsplan Festsetzungen zum Klimaschutz- und zur
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Klimaanpassung aufgenommen, die Treibhausgase reduzieren, Klimafolgen
abmildern und/oder Treibhausgase kompensieren.

Eine gesonderte Prifung zu den Auswirkungen auf den Klimaschutz und die
Klimafolgenanpassung ist somit bei der Vorlagenerstellung i. R. von
Bauleitplanverfahren nicht notwendig.

Finanzielle Auswirkungen
x | Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz gez. Henning Keune
Oberbiirgermeister Technischer Beigeordneter
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Verfugung / Unterschriften

Veroffentlichung
Ja
Nein, gesperrt bis einschliellich

Oberbiirgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkammerer

Stadtsyndikus
Amt/Eigenbetrieb:

61

69

Beschlussausfertigungen sind zu libersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:
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Stadt der FernUniversitat

bauungsplan Nr. 3/23 (715)
Sonderstandort Berliner Stralde
Einfacher Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2a BauGB 1.V. mit Verfahren nach § 13 BauGB

291804’53 Gegenstand der Planung Fiir die stidtebauliche Planung :
Dieser Bebauungsplan Nr . 3/23 (715) Sonderstandort Berliner Stral’e umfasst
ausschlieBlich textliche Festsetzungen zur Steuerung des Einzelhandels ~ Hagen,
gemall § 9 Abs. 2a BauGB.
ich fii Fachbereich Stadtentwicklung, -planung
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Stadtentwicklung, BauenundSport @~ und Bauordnung
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Dipl. Ing.
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Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Plan-
eeeeeeeeeeeeeeee

Die Festlegung der stadtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.
HHHHHH
Fachbereich Geoinformation und

Liegenschaftskataster

ie verwendeten Zeichen und Signaturen entsprechen, soweit nicht besonders dargestellt, dem

Vorhandene Gebaude

sssssssssssssss

HHHHHH

Fur das gesamte Plangebiet gilt:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Einzelhandelsbetriebe,
die zentrenrelevante Kernsortimente, d.h. nicht lediglich als Rand- Baugesetzbuch diesen Bebauungsplan - Entwurf beschlossen.

sortimente oder Aktionsware fuhren, nicht zuldssig.
HHHHHH

Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente gemal der
Oberbiirgermeister
Hagener Sortimentsliste aus dem Einzelhandelskonzept 2022/2023:
Als zentrenrelevant gelten:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

e Bekleidung, Schuhe, Sportartikel (ohne SportgroR- § 3 Abs. 2 Baugesetzbuchvom = bis
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

und Campingartikel) Die ortsuibliche Bekanntmachung erfolgte am

e Bucher, Schreib- und Spielwaren
e Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto, Telekommuni- Hagen, STADT HAGEN
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
kation
ooooooo
e Einrichtungsbedarf

° Glas— und Keramikerzeugn ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

e Sonstiges (Uhren, Schmuck, Optik, medizinische und orthopa-
HHHHHH

Als nahversorgungs- und zentrenrelevant gelten:

e Nahrungs- und Genussmittel

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Hierbei wurde darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan und die
Begriundung eingesehen werden kénnen.

HHHHHH

11

Berliner Stral3e sind die entgegenstehenden Festsetzungen &lterer Plane
und Satzungen (z.B. Fluchtlinienplane), die in friherer Zeit bestanden
haben aufgehoben. Die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes gelten
uneingeschrankt. Sollte dieser Plan keine Rechtsverbindlichkeit erlangen
oder unwirksam werden, gilt der vorgenannte alte Bebauungsplan flr
diesen Teilbereich dennoch als aufgehoben. Ein zusatzlicher
Aufhebungsbeschluss ist insoweit nicht erforderlich und  wird
dementsprechend nicht gefasst.

MaRstab 1:500 08.08.2024 ¢

Rechtsgrundlagen
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1 RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND DERZEITIGE SITUATION

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner Stral3e liegt
im Stadtbezirk Haspe und teilweise im Stadtbezirk Mitte, in der Gemarkung Haspe und Hagen.
In der Flur 11, Gemarkung Haspe, umfasst das Plangebiet Teile des Flurstiicks 65 sowie das
Flurstick 80. In der Flur 12, Gemarkung Haspe, umfasst das Plangebiet die Flurstiicke 9, 10,
11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51 und in der Flur 23, in
der Gemarkung Hagen, die Flurstiicke 1, Teile des Flurstlicks 2, 266, Teile des Flurstlicks 479
sowie Teile des Flurstiicks 522.

2 ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG

Der Sonderstandort Berliner Stral3e befindet sich in einer nicht integrierten Innenbereichslage,
im Stadtbezirk Haspe sowie teilweise im Stadtbezirk Mitte. Innerhalb des Plangebietes sind
zwei Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Kernsortimenten, Gewerbebetriebe

aus der Produktions- und Logistikbranche und vereinzelt Wohngebéude vorhanden.

Um dem hohen kommunalen Gewerbeflachenbedarf zu begegnen wurde in der Vergangenheit
der Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Stral3e als einfacher Bebauungs-
plan i.V. mit § 9 Abs. 2a BauGB, am 21.07.2011 als Satzung durch den Rat der Stadt Hagen
beschlossen. Die Nutzung Einzelhandel wurde im Bebauungsplan ganzlich ausgeschlossen.
Das Oberverwaltungsgericht Minster hat am 07.06.2019 im Rahmen eines Verwaltungs-
rechtsstreits 2 A 670/17 den Bebauungsplan Nr. 4/10 (619) Gewerbegebiet Berliner Stral3e
u.a. aufgrund einer fehlenden Ermachtigungsgrundlage fir ungdltig erklart. Folglich wurde der

Bebauungsplan am 18.11.2021 durch den Rat der Stadt Hagen aufgehoben.

Seitdem besteht fur das Plangebiet kein verbindliches Planungsrecht, weshalb Vorhaben nach
§ 34 BauGB beurteilt werden. Nach wie vor besteht die Gefahr, dass sich aufgrund vorhande-
ner groR¥flachiger Einzelhandelsbetriebe im Plangebiet Einzelhandel mit zentren- und nahver-
sorgungsrelevantem Kernsortiment im Plangebiet ansiedeln kann. Dies ist problematisch, da
sich grof3flachiger Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten, ansiedeln und zentrale
Versorgungsbereiche in ihrer Funktion und Attraktivitdt beeintrachtigen kann. Bereits der An-
siedlungsversuch der ALDI Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG im Jahr 2019, welcher Ge-
genstand des Klageverfahrens war, verdeutlicht einen hohen Handlungsbedarf zur Steuerung

des zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandels im Plangebiet.

Gemal 8§ 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB haben die Gemeinden die Bauleitplane aufzustellen, sobald
und soweit es fir die stadtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Bauleitplane
sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. 8 1 Abs. 6 Nr. 11

BauGB regelt, dass die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen stadtebaulichen
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Entwicklungskonzepts oder einer von ihr beschlossenen sonstigen stadtebaulichen Planung
bei der Bauleitplanung besonders zu berticksichtigen sind. Gemaf § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB
sind bei der Aufstellung der Bauleitplane insbesondere die Erhaltung und Entwicklung zentra-
ler Versorgungsbereiche zu bericksichtigen. Gemal § 1 Abs. 7 BauGB sind die privaten und
offentlichen Belange im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans gegeneinander und un-

tereinander gerecht abgewogen worden.

Das durch den Rat der Stadt Hagen am 21.09.2023 beschlossene Einzelhandels- und Zen-
trenkonzept bildet die Basis fur eine nachhaltige Einzelhandelssteuerung in der Stadt Hagen,
sodass eine raumlich vertragliche Einzelhandelsentwicklung erst durch die konsequente Be-
achtung der definierten Einzelhandelsziele erreicht werden kann. Folglich wird das Planerfor-
dernis fur das vorliegende Plangebiet insbesondere durch das vom Rat der Stadt Hagen als
stadtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB beschlossene
Einzelhandels- und Zentrenkonzept (einschlief3lich seiner Fortschreibungen im Jahr 2023) be-
grindet.

Das Ziel des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner Stral3e ist
gemal § 9 Abs. 2a BauGB die Erhaltung und der Schutz zentraler Versorgungsbereiche der
Stadt Hagen. Mit Hilfe der Bauleitplanung sollen ein planungsrechtlicher Rahmen und eine
Erméachtigungsgrundlage zur Einzelhandelssteuerung im Plangebiet geschaffen werden. Da-
bei soll eine flachendeckende Versorgungsfunktion der gewachsenen zentralen Versorgungs-
bereiche erhalten und gestarkt werden. Einzelhandelsneuansiedlungen sind auf die zentralen
Versorgungszentren zu konzentrieren. Zentrale Versorgungsbereiche (ZVB) zeichnen sich
insbesondere durch ihre integrierte Lage, einen Angebotsmix unterschiedlicher nahversor-
gungsrelevanter Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote sowie eine fulRlaufig glinstige
Erreichbarkeit der Bevolkerung aus. Ein weiteres Charakteristikum ist eine funktionsfahige
VerkehrserschlieBung fiir den FuRganger —, Rad- und OPNV-Verkehr. Ihr Zweck besteht in
der Sicherstellung einer wohnortnahen Grundversorgung der im Einzugsbereich lebenden Be-
volkerung. Somit handelt es sich, um die zukiinftig zu schitzenden und zu entwickelnden Be-
reiche in der Stadt Hagen. Um diese besonders zu schiitzenden und zu entwickelnden Berei-
che zu starken, wird eine Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben mit zentren- und nahversor-
gungsrelevantem Sortiment im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ausgeschlossen. Ein-
zelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Sortiment soll den integrierten Lagen,
ZVB Wehringhausen, ZVB Haspe und den jeweiligen Nahversorgungsstandorten vorbehalten
werden, um eine flachendeckende und wohnortnahe Grundversorgung der Bevdlkerung si-
cherzustellen. Gleichzeitig sollen nicht-integrierte Standorte, wie das vorliegende Plangebiet
nicht durch eine Einzelhandelsansiedlung mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sorti-
menten gestarkt werden. Die Konzentration von Einzelhandel mit zentren- und nahversor-

gungsrelevantem Sortiment auf die zentralen Versorgungsbereiche ist auch vor dem
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Hintergrund einer verkehrsarmen, klimafreundlichen und ressourcenschonenden Stadtent-

wicklung erstrebenswert.

Der Rat der Stadt Hagen hat am 14.12.2023 gemal} § 2 Abs. 1 BauGB die Einleitung des
Bebauungsplans Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner StraRe beschlossen und am
22.12.2023 ortsiiblich bekannt gemacht.

3 PLANUNGSRECHTLICHE VORGABEN

3.1 REGIONALPLANUNG

Der Regionalplan Ruhr stellt den Planbereich als Bereich fir gewerbliche und industrielle Nut-
zung (GIB) dar.

3.2 FLACHENNUTZUNGSPLAN

Im Flachennutzungsplan der Stadt Hagen ist das Plangebiet als gewerbliche Bauflache dar-
gestellt. Die Festsetzungen des § 9 Abs. 2a BauGB stehen den Darstellungen des Flachen-
nutzungsplans nicht entgegen, da keine Baugebiete im Sinne der BauNVO festgesetzt wer-
den.

3.3 VERBINDLICHE BAULEITPLANUNG

Fur das Plangebiet besteht aktuell kein verbindliches Planungsrecht, weshalb Vorhaben nach
§ 34 BauGB beurteilt werden.

3.4 LANDSCHAFTSPLAN

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Landschaftsplans.

3.5 EINZELHANDELS- UND ZENTRENKONZEPT DER STADT HAGEN

Ein kompaktes und durchgéngiges Einzelhandelsangebot in zentralen Geschéftslagen ist Vo-
raussetzung fur ein attraktives und leistungsstarkes Versorgungszentrum. Vor dem Hinter-
grund einer wohnortnahen Grundversorgung der Hagener Bevélkerung bilden die im Einzel-
handelskonzept festgelegten zentralen Versorgungsbereiche zu schiitzende und zu entwi-
ckelnde Bereiche im Sinne einer nachhaltigen gesamtstadtischen Einzelhandelsentwicklung.
Neben ihrer Grundversorgungsfunktion mit Gutern und Dienstleistungen tber den unmittelba-
ren Nahbereich hinaus, kann ihnen auch eine soziale und identitatsstiftende Funktion fur die
Bevolkerung, insbesondere fir die nicht motorisierte Bevdlkerung, zugesprochen werden.

Folglich muss der Steuerung des Einzelhandelsbesatzes in zentralen Versorgungsbereichen
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vor dem Hintergrund der beachtlichen Versorgungsfunktionen hochste Prioritat zugeschrieben
werden. Erst ein konsequenter Ausschluss zentrenrelevanten Einzelhandels in nicht integrier-
ten Lagen, kann eine nachhaltige Zentrenentwicklung in der Stadt Hagen ermdglichen. Hier-
durch wird eine fuBBlaufige Erreichbarkeit der Bevolkerung und ein wohnortnahes, vielfaltiges
und flachendeckendes Nahversorgungsangebot in integrierten Nahversorgungslagen ermog-
licht.

Wird nicht steuernd entgegengewirkt, kann mit einem stetigen Attraktivitats- und Funktionsver-
lust z.B. einer fuBlaufigen Erreichbarkeit der Nahversorgung und einem Schwinden der sozia-
len Funktionen der zentralen Versorgungsbereiche sowie der Verfestigung bestehender Ein-
zelhandelsagglomerationen in nicht-integrierten Lagen gerechnet werden. Beispielhaft zu nen-
nen sind Beeintrachtigungen in der Nahversorgung der Bevolkerung durch Kaufkraftabfliisse
sowie ein Ausdinnen des Geschéftsbesatzes. In diesem Zusammenhang entstehen Auswir-
kungen auf die stadtebauliche Struktur, welche sich z.B. in Form von Leerstanden, Trading-
Down und beeintrachtigenden Nachbarschaftseffekten in den Zentren zeigen. Somit besteht
im Plangebiet die Notwendigkeit einer bauplanungsrechtlichen Steuerung des Einzelhandels,
damit sich zentren- und nahversorgungsrelevanter Einzelhandel primér in den vorgeschriebe-
nen zentralen Versorgungsbereichen fokussiert und nicht integrierte Standorte nicht weiter ge-
starkt werden.

Das aktualisierte Einzelhandelsgutachten der Stadt Hagen aus dem Jahr 2023 enthalt Aussa-
gen flr die zukinftige Einzelhandelsentwicklung der Stadt Hagen unter Berlcksichtigung fol-

gender Zielsetzungen:

- Grundsatzlich ist die Ansiedlung von groR3flachigen Einzelhandelsbetrieben mit zentrenrele-
vanten Kernsortimenten an Standorten aufRerhalb der abgegrenzten zentralen Versorgungs-
bereiche und ggf. auch von nicht grof3flachigen Betrieben (je nach Sortiment/ Standort) durch

entsprechende Bauleitplanung auszuschlieRen.

- Grof3flachige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sollen im Haupt-
zentrum Innenstadt und in den Nebenzentren Hohenlimburg, Haspe und Boele angesiedelt

werden.

- In den Nahversorgungszentren ist vor allem ein Ausbau des nahversorgungsrelevanten Ein-

zelhandels zu forcieren.

- Die Zielsetzung der Erhaltung und Weiterentwicklung der zentralen Versorgungsbereiche in
Hagen beflrwortet, dass auch kleinflachige zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe mdglichst
auf die zentralen Versorgungsbereiche zu lenken sind. Insbesondere die Ansiedlung mehrerer
kleinflachiger Einzelhandelsbetriebe (,Agglomeration“) aullerhalb der zentralen Versorgungs-

bereiche, in nicht integrierten Lagen, kann deren Funktionsféahigkeit beeintrachtigen.
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Eine Ansiedlung mehrerer kleinflachiger zentrenrelevanter Einzelhandelsbetriebe im Plange-
biet geht mit einem vielféltigeren Sortimentsangebot, einer Attraktivitatssteigerung und Verfes-
tigung der bestehenden Fachmarktagglomeration sowie einer Frequenzsteigerung des moto-
risierten Individualverkehrs zu Lasten der zentralen Versorgungsbereiche Wehringhausen und
Haspe und der Nahversorgungsstandorte einher. Zudem kann die Ansammlung von fir sich
nicht groR3flachigen Einzelhandelsbetrieben zusammenwirken und ggf. &hnliche Wirkungen
entfalten wie ein Einkaufszentrum, wenn diese in rdumlichen und zeitlichen Zusammenhang
errichtet werden und Auswirkungen im Sinne des 8 11 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO annehmen. Ein-
hergehend kdnnen neben schadlichen Umweltauswirkungen in Form von héher einwirkenden
Immissionen durch Abgas- und Larmbelastungen, Beeintrachtigungen der infrastrukturellen
Ausstattung, der Versorgung der Bevdlkerung resultieren. In der Folge werden die nicht-mo-
torisierten Burgerinnen und Birger benachteiligt, da diese weitere Wegestrecken zur Deckung
ihres téaglichen Versorgungsbedarfes auf sich nehmen mussen. Dies ist besonders vor dem
Hintergrund des Demografischen Wandels problematisch. Es entsteht eine Abwartsspirale, in
der nicht-integrierte Standorte als Einzelhandelsstandorte zunehmend flir die motorisierte Be-
volkerung attraktiver werden, wohingegen zentrale Versorgungsbereiche ihren Versorgungs-
auftrag generell oder in Bezug auf einzelne Branchen fir die dort ansassige Bevdlkerung nicht

mehr erfillen kdnnen.

Der Bebauungsplan greift die Aussagen des aktualisierten Einzelhandels- und Zentrenkon-
zepts auf, indem er Bauplanungsrecht im Sinne der oben genannten Zielvorstellungen konse-
guent umsetzt. Mit dem Ausschluss zentren- und nahversorgungsrelevanten Einzelhandels an
nicht-integrierten Standorten wird in zentralen Versorgungsbereichen eine flachendeckende,
wohnungsnahe und fu3laufig erreichbare Nahversorgung der Bevdélkerung und ein schonen-
der Umgang mit vorhandenen Bodenressourcen angestrebt. Die Sicherung der vorgegebenen

Zentrenstruktur der Stadt Hagen hat dabei oberste Prioritat.

Bereits heute haben die zentralen Versorgungsbereiche Wehringhausen und Haspe zuneh-
mend mit Leerstand im Einzelhandel zu kampfen. Laut Gutachter des Einzelhandelskonzepts
liegen in ndherer Umgebung des Plangebiets, mit dem Standort in der Minervastrafl3e und der
Wehringhauser Stral3e zwei integrierte Nahversorgungsbereiche. Da laut Einzelhandelskon-
zept im zentralen Versorgungsbereich Wehringhausen keine gréf3eren Entwicklungsflachen
fur den Einzelhandel generierbar sind, ist der Ausbau bestehender Nahversorgungsbereiche
in Wehringhausen notwendig. Hierzu zahlen der Nahversorgungsstandort in der Minerva-
stralRe und der Nahversorgungsstandort in der Wehringhauser Straf3e. Auch fur den zentralen
Versorgungsbereich Haspe empfiehlt das Gutachten eine Ergdnzung des zentren- und nah-

versorgungsrelevanten Einzelhandelsbesatzes.

Als Entwicklungsperspektive fur den zentralen Versorgungsbereich Wehringhausen empfiehlt

das Einzelhandelsgutachten auch eine Nachnutzung der kleinteiligen Leerstdande durch

5
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nahversorgungsrelevanten Einzelhandel. Die Starkung der genannten Nahversorgungsberei-
che ist vor dem Hintergrund einer flachendeckenden und ful3laufig erreichbaren Nahversor-
gung, der dort lebenden Bevolkerung und den vorhandenen, stadtebaulich gewachsenen
Strukturen von hoher Bedeutung. Die genannten Nahversorgungsbereiche zeichnen sich zu-
dem dadurch aus, dass sie eine bedarfsgerechte Grundversorgung in den Verflechtungsrau-

men, neben den vorhandenen Angeboten in den Geschaftszentren, sicherstellen.

Folglich besteht aus Sicht der Stadtentwicklung hoher Handlungsbedarf, um die zentralen Ver-
sorgungsbereiche in ihren Funktionen, inshesondere der zentren- und nahversorgungsrele-

vanten Versorgung der Bevoélkerung, zu schitzen und zu erhalten.

4 FESTSETZUNGEN ZUR BAULICHEN NUTZUNG

Fur das Plangebiet liegt aktuell kein Bebauungsplan vor. Das Plangebiet ist fast vollstandig
bebaut, weshalb es sich um einen unbeplanten Innenbereich handelt. Der Zulassigkeitsmalf3-
stab, welcher sich aus der vorhandenen Eigenart der naheren Umgebung ergibt, wird durch
den Bebauungsplan nicht wesentlich veréndert, sodass sich Vorhaben weiterhin nach
§ 34 BauGB richten. GemaR § 9 Abs. 2a BauGB wird im vorliegenden Bebauungsplan festge-
setzt, dass nur bestimmte Arten der nach § 34 Abs. 1 und 2 BauGB zulassigen baulichen
Nutzung zuldssig oder nicht zulassig sind oder ausnahmsweise zugelassen werden koénnen.
Der Bebauungsplan enthalt lediglich Festsetzungen zum Einzelhandel gemaR
8 9 Abs. 2a BauGB. Festsetzungen zur stadtebaulichen Ausgestaltung und die Festsetzung
von Baugebieten im Sinne der BauNVO sind nicht Bestandteil des vorliegenden Bebauungs-
plans. Die Entwicklungsmdglichkeiten, insbesondere die des zentren- und nahversorgungsre-
levanten Einzelhandels werden im Plangebiet zuklnftig durch die Festsetzungen im Bebau-
ungsplan eingeschrankt. Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 3/23 (715) Sonderstand-
ort Berliner Stral3e berlicksichtigen gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB die planerischen Zielvor-
gaben des Einzelhandelsgutachtens und setzen die Empfehlungen fir die planungsrechtliche

Einzelhandelssteuerung fiir das Plangebiet im verbindlichen Bauleitplan um.

Das Plangebiet liegt aul3erhalb eines zentralen Versorgungsbereichs und ist als ein nicht inte-
grierter Einzelhandelsstandort einzustufen. Aus diesem Grund wird im Bebauungsplan festge-
setzt, dass Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimen-
ten gemal der ,Hagener Sortimentsliste® (Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkon-

zeptes fur die Stadt Hagen 2023, S. 122 ff.) im Geltungsbereich nicht zulassig sind.

Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind dazu geeignet, die in 8 9 Abs. 2a BauGB veran-
kerten Ziele, namlich die Erhaltung oder Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, auch im

Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevélkerung und der Innenentwicklung der
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Gemeinden sowie die Zielsetzungen des Einzelhandelskonzepts der Stadt Hagen zu errei-

chen.

Gegenstand der vorliegenden Begriundung ist eine ausfuhrlich durchgefiihrte Bestandserhe-
bung, die als Grundlage dient, um alle privaten und 6ffentlichen Belange in die Abwagung
einzustellen und zu gewichten. Die widerstreitenden Belange werden in der Begrindung um-
fassend in den Blick genommen. Als ¢ffentliche Belange kénnen die Erhaltung und Entwick-
lung der Versorgungsfunktion der gewachsenen zentralen Versorgungsbereiche, die verbrau-
chernahe Versorgung aller Bewohner, auch der nicht motorisierten Bevolkerungskreise, die
Belange insbhesondere der mittelstandischen Strukturen der Wirtschaft, der Erhalt der vielfalti-
gen Funktionen der zentralen Versorgungsbereiche mit seinen sozialen, kulturellen und admi-
nistrativen Einrichtungen und als wichtiger 6ffentlicher Kommunikationsraum fir die Blrger
genannt werden. Auf der anderen Seite sind die Belange der Eigentumer hinsichtlich der Ver-

wertung ihrer Grundstiicke zu nennen.

Auch andert sich der Zulassigkeitsmalistab, welcher sich aus der Eigenart der ndheren Um-
gebung ergibt, nicht, weshalb Vorhaben weiterhin nach 8 34 BauGB beurteilt werden. Zudem
bleibt ein umfangreiches gewerbliches Nutzungsspektrum bestehen, das den Eigentimern
eine angemessene Verwertung ihrer Grundstiicke gewahrleistet, da nur der zentren- und nah-
versorgungsrelevante Einzelhandel gesteuert wird. Der moéglichen Beschrankung der Verwer-
tungsinteressen der Eigentimer stehen die nachteiligen Auswirkungen fir die Allgemeinheit
und die Stadtentwicklung entgegen. In der Abwagung der Belange setzt sich gegenlber dem
privaten Interesse der weiteren uneingeschrankten Grundstiicksnutzung das 6¢ffentliche Inte-
resse an der Steuerung der Einzelhandelsansiedlung durch, mit der Intention, die Ziele des
Einzelhandels- und Zentrenkonzepts umzusetzen, womit grundsatzlich eine verbrauchernahe
Versorgung der Bevilkerung erreicht werden soll. Der Entwicklung eines stadtebaulichen
Missstandes wird somit vorgebeugt. Folglich sind die Festsetzungen im Bebauungsplan im

Sinne des offentlichen Interesses und des Wohls der Allgemeinheit gerechtfertigt.

Der in der Planfestsetzung getroffene Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen,
der derzeitigen gewerblichen Nutzung der Grundstiicke einerseits und der Festsetzungen zum
Einzelhandel andererseits, erweist sich im Hinblick auf die objektive Gewichtigkeit der erwo-
genen Belange nicht als unangemessen. Die im Plangebiet gelegenen Grundstiicke werden
aktuell gewerblich genutzt, eine zukunftige gewerbliche Nutzung wird im Kontext der Festset-
zungen im Bebauungsplan weiterhin ermdglicht. Es werden lediglich Festsetzungen zum Ein-
zelhandel getroffen, sodass nur der Einzelhandel eingeschrankt wird. Da sich derzeit kein nah-
versorgungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel im Plangebiet befindet, wird durch die Fest-

setzungen kein Eingriff in das Eigentumsrecht ausgeubt.
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Zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente gemalfd der Hagener Sortimentsliste aus

dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2023:

Als zentrenrelevant gelten:

e Bekleidung, Schuhe, Sportartikel (ohne Sportgro3- und Campingartikel)

Biicher, Schreib- und Spielwaren

¢ Unterhaltungselektronik, Computer, Elektro, Foto, Telekommunikation

e Blumen

e Einrichtungsbedarf

e Glas- und Keramikerzeugnisse

e Haushaltswaren

e Sonstiges (Uhren, Schmuck, Optik, medizinische und orthopadische Produkte)

Als nahversorgungs- und zentrenrelevant gelten:

¢ Nahrungs- und Genussmittel
e Apothekenwaren
o Drogeriewaren

Derzeit liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplans, namentlich mit dem PODI
GmbH+Co.KG Marken Polster Discount und B1 Discount Baumarkt, zwei grof3flachige nicht-
zentrenrelevante Einzelhandelsbetriebe in direkter Nahe zueinander. Diese Einzelhandelsbe-
triebe Ubernehmen eine Vorbildfunktion fiir die Ansiedlung weiterer Einzelhandelsbetriebe im
Plangebiet. Siedeln sich Einzelhandelsbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten
Kernsortiment im Plangebiet an, steigt die Attraktivitéat des Standortes zu Lasten der zentralen
Versorgungsbereiche Haspe und Wehringhausen. Der Handlungsbedarf ist aktuell hoch, da
fur das Plangebiet kein Bebauungsplan vorliegt und sich die Ansiedlung eines Vorhabens nach
§ 34 BauGB richtet. Verscharft wiirde die Problematik durch eine mégliche Betriebsaufgabe
bestehender grof3flachiger Einzelhandelsbetriebe, sodass sich eine Marktgangigkeit groRerer
Grundstiicke eroffnen wirde. Aufgrund der Vorbildfunktion bestehender Betriebe, wére eine
Ansiedlung eines groR¥flachigen Einzelhandelsbetriebs mit zentren- und nahversorgungsrele-
vanten Kernsortiment aus bauordnungsrechtlicher Sicht méglich. Um eine derartige Ansied-
lung zu vermeiden, wird Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevantem Kernsorti-

ment im Geltungsbereich des Bebauungsplans ausgeschlossen.

Der Bebauungsplan wird als einfacher B-Plan nach § 30 Abs. 3 BauGB in Zusammenhang mit

§ 9 Abs. 2a BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt.

Das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB wird fir den vorliegenden Bebauungsplan an-

gewendet, da dieser lediglich Festsetzungen nach 8§ 9 Abs. 2a BauGB enthalt und
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- der Plan, die Zulassung von Vorhaben nicht beriihrt, welche nach Anlage 1 des UVPG bzw.
nach Landesrecht die UVP-Pflicht (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) begriinden,

- keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten
Schutzguter (8 13 Abs. 1 Nr. 2 BauGB), also der Natura-2000-Gebiete bestehen,

- keine Anhaltspunkte dafiir bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50 Abs. 1 BImSchG zu beach-
ten sind (8 13 Abs. 1 Nr. 3 BauGB).

Die Stadt Hagen macht bei der Aufstellung des Bebauungsplans von den in § 13 Abs. 2 und
3 BauGB genannten Verfahrenserleichterungen Gebrauch, weshalb auf die friihzeitige Betei-
ligung der Offentlichkeit und die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemal 8§ 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB sowie eine Umweltpru-
fung samt Umweltbericht verzichtet wird.

5 UMWELTBELANGE

Der vorliegende Bebauungsplan wird gemaf3 8 30 Abs. 3 BauGB als einfacher Bebauungsplan
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt. Die Festsetzungen des Bebauungs-
plans ermoglichen einen Verzicht einer Umweltvertraglichkeitsprufung.

Es liegen weder Anhaltspunkte flr eine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB ge-
nannten Schutzgiter noch Anhaltspunkte dafirr vor, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfallen nach § 50 Satz 1 des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. Eine Verpflichtung zur Durchfiihrung ei-
ner Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Gesetz lber die Umweltvertraglichkeitspriifung
oder nach Landesrecht besteht ebenfalls nicht, da die Zulassigkeit entsprechender Planvor-
haben nicht begriindet wird. Gleichwohl sind die Umweltbelange im Zuge der Bebauungs-

planaufstellung zu betrachten und in die Abwégung einzustellen.

Da mit der Aufstellung des Bebauungsplans ein Eingriff in Natur und Landschaft gemaf
§ 14 Abs. 1 BNatSchG nicht erwartet wird und es sich um ein vereinfachtes Verfahren gemaf
§ 13 BauGB handelt, ist eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nicht notwendig. Der Aus-
schluss einer Beeintrachtigung der Schutzguter ergibt sich aus dem Regelungsgehalt des Be-
bauungsplans, welcher nach § 9 Abs. 2a BauGB lediglich eine Steuerung des Einzelhandels

im Plangebiet anstrebt.

Im Bebauungsplan werden lediglich textliche Festsetzungen zur Steuerung von Einzelhandel
getroffen, weshalb im Rahmen dieses Verfahrens von der artenschutzrechtlichen Prifung ge-

maf § 44 BNatSchG abgesehen werden kann. Im Falle einer Bebauung oder Umnutzung ist
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in den nachgeordneten Genehmigungsverfahren unter Beteiligung der zustandigen Behdrden

zu prifen, ob eine artenschutzrechtliche Prifung erforderlich ist.

Es gibt Hinweise darauf, dass sich im Geltungsbereich zahlreiche Altlastenverdachtsflachen
befinden. Sollte im Plangebiet eine Bebauung stattfinden ist ggf. in Absprache mit der zustéan-

digen Behdrde eine Altlastenuntersuchung durchzufihren.

6 FLACHENBILANZ

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans hat eine Grél3e von ca. 7,58 ha.

Bezeichnung Wert Anteil

Geltungsbereich 7,58 ha 100 %

Der Oberblrgermeister

In Vertretung

Henning Keune

Technischer Beigeordneter

10



Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Bebauungsplan Nr. 3/23 (715) Sonderstandort Berliner StralRe D HAG EN
nach § 9 Abs. 2a BauGB i.V.m. § 13 BauGB Stadt der FernUniversitat

D NN Z M \a
A\ X e wy Q Z

N2 %
) D ONVAK 8 2 |
A LA “ o™ ¢ Inder Hardt
A Nt o
e X P ges
0
\N

:
=\ \@@

Drucksachen Nr. 0684/2024

/

Q

%’
Y
d

®

\

sl

=y

7 8\ 74
N\
= \\\ -‘

=
==

gspléne\Hég\;e\23-03_B-Plan_SonderS:I' Berliner Str\Plane\Einleitung\2023-11-06_Vorlage Plan Negativ 3-23.dwg

%
T

Srarstrale T Siralke » ’
Uil e I e
e b [FRFEFR |

H:\61 4\Bebauun

P> W&
Ao e ///// SPQ
. S ¢ .




	Vorlage
	Anlage 1: B-Plan Nr. 3/23 Rat
	Anlage 2: Begründung Sonderstandort Berliner Str
	Anlage 3: Ü-Plan_Berliner Str

